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1 Planungsvorhaben und Aufgabenstellung 

 

Die Gemeinde Lensahn hat die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 47 beschlossen mit dem 

Ziel, im Nordwesten der Ortslage an der Lütjenburger Straße (L 258) das „Wohngebiet  

Mühlenbek“ auszuweisen.  

 

Die Lage des Plangebietes kann der Anlage 1 (Topographische Übersichtskarte) und der An-

lage 2 (Luftbild aus Google Earth Pro mit eingefügten Geländehöhenlinien in Abstufungen von 

0,5 m1)) entnommen werden. Der aktuelle Entwurf des städtebaulichen Konzeptes mit Stand 

vom 27.04.2021 ist als Anlage 3, ein Auszug aus dem Liegenschaftskataster als Anlage 4 und 

ein Auszug aus dem Vermessungsplan mit Höhenpunkten als Anlage 5 beigefügt. Der Entwurf 

eines Bebauungsplanes lag zum Zeitpunkt der Erstellung des Schallgutachtens noch nicht vor. 

Nach Auskunft des Planungsbüros ist in den beiden Bauabschnitten die Festsetzung von  

Allgemeinen Wohngebieten mit Einzel-/Doppelhäusern und in Teilbereichen (abweichend von 

der Anlage 3) ggf. mit Mehrfamilienhäusern vorgesehen. 

 

Unser Büro wurde beauftragt, die von der L 258 ausgehenden Verkehrslärmimmissionen im 

Plangebiet im Hinblick auf die Belange des Schallschutzes zu untersuchen. Weiterhin wird auf 

die Auswirkungen der im Osten gelegenen Waldorfschule Ostholstein eingegangen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1) Mit dem Schallausbreitungsprogramm LIMA aus dem Digitalen Geländemodell DGM5 im ASCII-Datenraster 

von 5 m interpoliert (vom Landesamt für Vermessung und Geoinformation Schleswig-Holstein zur Verfügung 
gestellt). 
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2 Beurteilungsgrundlagen  

 

2.1 Allgemeine Ausführungen 

 

Bei der Aufstellung von Bauleitplänen sind Lärmimmissionen in der Abwägung der öffentlichen 

und privaten Belange zu berücksichtigen, sofern sie nicht unerheblich und damit zu vernach-

lässigen sind. Gesetzliche Grundlagen für die Belange des Schallschutzes in der Bauleitpla-

nung ergeben sich aus dem Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) [1] mit dem Gebot, 

vor schädlichen Umwelteinwirkungen zu schützen und dem Entstehen schädlicher Umweltein-

wirkungen vorzubeugen, sowie aus dem Baugesetzbuch (BauGB) [2]. Neben dem Trennungs-

gebot nach § 50 BImSchG2) beurteilt sich die Rechtmäßigkeit der konkreten planerischen  

Lösung primär nach den Maßstäben des Abwägungsgebotes gemäß § 1 Nr. 5, Nr. 6 und  

Nr. 7 BauGB (Sicherung einer menschenwürdigen Umwelt, allgemeine Anforderungen an ge-

sunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse, umweltbezogene Auswirkungen). 

 

Die DIN 18005-1 "Schallschutz im Städtebau" vom Juli 2002 [7] gibt Hinweise zur Berücksich-

tigung des Schallschutzes bei der städtebaulichen Planung. Die Vorgängernorm wurde ein-

schließlich des heute noch geltenden Beiblattes 1 [8] vom Mai 1987 durch Erlass als Instru-

mentarium für die Bauleitplanung eingeführt. Das Beiblatt 1 zu DIN 18005-1 enthält Orientie-

rungswerte für Lärmeinwirkungen (differenziert nach verschiedenen Lärmquellenarten), um 

die mit der Eigenart des betreffenden Baugebietes oder der betreffenden Baufläche verbun-

dene Erwartung auf angemessenen Schutz vor Lärmbelastungen zu erfüllen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

2) Bei raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen sind die für eine bestimmte Nutzung vorgesehenen Flächen 
einander so zuzuordnen, dass schädliche Umwelteinwirkungen auf ausschließlich oder überwiegend dem Woh-
nen dienende Gebiete sowie auf sonstige schutzbedürftige Gebiete soweit wie möglich vermieden werden. 
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2.2 Kriterien für Verkehrslärmbelastungen 

 

Zur Beurteilung von Verkehrslärmimmissionen sind in der städtebaulichen Planung folgende 

schalltechnische Orientierungswerte des Beiblattes 1 zu DIN 18005-1 heranzuziehen: 

 

Tabelle 1:  Schalltechnische Orientierungswerte des Beiblattes 1 zu DIN 18005-1 (Auszug) 

 

 

Tag 

06:00 - 22:00 Uhr 

dB(A) 

Nacht 

22:00 - 06:00 Uhr 

dB(A) 

Gewerbegebiete (GE) 65 55 

Kern-, Misch- und Dorfgebiete (MK, MI, MD) 60 50 

Allgemeine Wohngebiete (WA)  55 45 

Reine Wohngebiete (WR) 50 40 

 

Nach den Ausführungen des Beiblattes 1 zu DIN 18005-1 sind die schalltechnischen Orientie-

rungswerte eine sachverständige Konkretisierung für die in der Planung zu berücksichtigenden 

Ziele des Schallschutzes, sie sind keine Grenzwerte. Die Einhaltung der Orientierungswerte 

ist wünschenswert, um die mit der Eigenart des betreffenden Baugebietes oder der betreffen-

den Baufläche verbundene Erwartung auf angemessenen Schutz vor Lärmbelastungen zu er-

füllen.  

 

Sofern sich die Orientierungswerte nicht bzw. nicht mit vertretbaren Mitteln sicherstellen  

lassen, können im Rahmen des Abwägungsprozesses auch Immissionswerte oberhalb der  

Orientierungswerte als Zielwerte für die städtebauliche Planung angenommen werden. Bei der 

Frage, welche Beurteilungsmaßstäbe bei der Bewertung von Verkehrslärm zur Konkretisie-

rung des Abwägungsspielraumes geeignet und fachlich gerechtfertigt sind, ist die Verkehrs-

lärmschutzverordnung (16. BImSchV) [4] zu nennen. Die 16. BImSchV gilt für den Neubau 

oder die wesentliche Änderung von Verkehrswegen. Sie kann aus fachlicher Sicht auch hilfs-

weise zur Beurteilung von städtebaulichen Planungssituationen an bestehenden Verkehrswe-

gen herangezogen werden. Die in der Tabelle 2 auf der folgenden Seite zusammengefassten 

Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV liegen um > 4 dB(A) über den Orientierungswerten 

des Beiblattes 1 zu DIN 18005-1. 
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Tabelle 2:  Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV (Auszug) 

 

 

Tag 

06:00 - 22:00 Uhr 

dB(A) 

Nacht 

22:00 - 06:00 Uhr 

dB(A) 

Gewerbegebiete (GE) 69 59 

Kern-, Misch- und Dorfgebiete (MK, MI, MD) 64 54 

Reine und Allgemeine Wohngebiete (WR, WA) 59 49 

 

Die Durchsetzung des Trennungsgrundsatzes nach § 50 BImSchG stößt häufig an Grenzen, 

so dass es ggf. nicht möglich ist, allein durch Wahrung von Abständen zu vorhandenen Ver-

kehrswegen schädliche Umwelteinwirkungen zu vermeiden. Gründe hierfür können der spar-

same Umgang mit Grund und Boden gemäß § 1a (2) BauGB, städtebauliche Gründe und  

legitime Interessen einer Gemeinde zur Verwertung von Grundstücken sein.  

 

Wenn in derartigen Fällen das Einhalten größerer Abstände ausscheidet, ist durch geeignete 

bauliche und technische Vorkehrungen im Sinne von § 9 (1) Nr. 24 BauGB dafür zu sorgen, 

dass keine ungesunden Wohn- und Arbeitsverhältnisse entstehen. An erster Stelle von mög-

lichen Maßnahmen steht der aktive Schallschutz durch Errichtung von abschirmenden Lärm-

schutzwänden oder -wällen. Nur hinreichend gewichtige städtebauliche Belange oder ein 

Missverhältnis zwischen den Kosten für Schutzmaßnahmen und der mit ihnen zu erreichenden 

Abschirmungswirkung können es rechtfertigen, von Vorkehrungen des aktiven Schallschutzes 

abzusehen.  

 

Sofern aktive Lärmschutzmaßnahmen nicht oder nur eingeschränkt möglich sind und im Rah-

men der Abwägung mit plausibler Begründung unterhalb der Grenze zu Gesundheitsgefahren 

von den Orientierungswerten abgewichen wird, weil andere Belange überwiegen, ist ein Aus-

gleich durch schalltechnisch günstige Gebäudeanordnungen und Grundrissgestaltungen so-

wie schalldämmende Maßnahmen an den Außenbauteilen von Aufenthaltsräumen vorzuse-

hen.  

 

Die planungsrechtliche Absicherung erfolgt dabei durch Kennzeichnung auf der Grundlage 

von § 9 Abs. 5 Nr. 1 BauGB. Danach sollen im Bebauungsplan Flächen gekennzeichnet  

werden, bei deren Bebauung besondere bauliche Vorkehrungen gegen äußere Einwirkungen 

(wie z.B. passive Schallschutzmaßnahmen an Gebäuden gegenüber Lärmimmissionen) erfor-

derlich sind. 
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Dabei kommt es nur auf solche Vorkehrungen an, die über das übliche Maß hinausgehen, da 

andernfalls alle Baugebiete gekennzeichnet werden müssten. Es muss sich um „besondere“ 

Vorkehrungen handeln. Welche baulichen Vorkehrungen erforderlich sind, richtet sich nach 

den für die Vollzugsebene maßgebenden Bestimmungen z.B. des Bauordnungsrechts. Die 

äußeren Einwirkungen müssen für Anordnungen bzw. Maßnahmen auf der Vollzugsebene re-

levant sein. Aus diesem Grunde ist die Kennzeichnungspflicht nach § 9 Abs. 5 Nr. 1 BauGB 

nur dort geboten, wo sich die Rechtspflicht zur Vornahme der baulichen Vorkehrungen aus 

anderen Rechtsvorschriften ergibt. Bezüglich passiver Schallschutzmaßnahmen gegenüber 

Lärmimmissionen enthält die bauaufsichtlich als Technische Baubestimmung eingeführte  

DIN 4109 [9 - 12] entsprechende Anforderungen. Darauf wird im Kapitel 2.3 näher eingegan-

gen. 

 

In der 16. BImSchV und in der Rechtsprechung nehmen die Höchstwerte von 70 dB(A) am 

Tag und 60 dB(A) in der Nacht einen besonderen Stellenwert ein zum Schutz vor Gesund-

heitsgefährdungen. Diese Werte werden gemeinhin als Grenzen für planerisches Handeln bei 

der Ausweisung von Wohngebieten angesehen.  
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2.3 Passiver Schallschutz  

 

Die ehemals bauaufsichtlich eingeführte Norm DIN 4109 incl. Beiblatt 1 (Ausgabe November 

1989) [9, 10] zum Schallschutz im Hochbau enthält u.a. die bis Anfang 2020 geltenden bau-

rechtlichen Anforderungen an die Luftschalldämmung von Außenbauteilen zum Schutz vor 

Außenlärm. Im Jahr 2016 wurde diese Norm zurückgezogen und eine neue Fassung veröf-

fentlicht, die wiederum im Januar 2018 durch die nunmehr geltende Ausgabe DIN 4109-1 

„Schallschutz im Hochbau, Teil 1: Mindestanforderungen“ [11] mit zugehöriger DIN 4109-2 

„Schallschutz im Hochbau, Teil 2: Rechnerische Nachweise der Erfüllung der Anforderungen“ 

[12] ersetzt wurde. Die DIN 4109 vom Januar 2018 (enthalten in der Verwaltungsvorschrift 

Technische Baubestimmungen für das Land Schleswig-Holstein vom Januar 2020, Seite 61 

bis 63) wurde in Schleswig-Holstein per Erlass des Ministeriums für Inneres, ländliche Räume 

und Integration vom 05.02.2020 als Technische Baubestimmung bauaufsichtlich eingeführt 

(Amtsblatt S-H 2020, Nr. 10, S. 322).  

 

Im Hinblick auf die Anforderungen an den Schallschutz gegenüber Außenlärm besteht ein  

wesentlicher Unterschied zwischen den verschiedenen Fassungen der DIN 4109 darin, dass 

in der DIN 4109 (1989) Anforderungen an die Luftschalldämmung von Außenbauteilen in  

5 dB - Stufen in Abhängigkeit der maßgeblichen Außenlärmpegel und der damit verknüpften 

Lärmpegelbereiche definiert werden. Nach DIN 4109 (2018) sind die erforderlichen Schall-

dämmungen der Außenbauteile nicht mehr in 5 dB-Stufen, sondern für die jeweiligen Außen-

lärmbelastungen dezibelgenau wie folgt zu berechnen (Auszug aus DIN 4109-1:2018-01): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mindestens einzuhalten sind nach DIN 4109-1:2018-01 R’w,ges = 35 dB für Bettenräume in 

Krankenanstalten und Sanatorien sowie R’w,ges = 30 dB für Aufenthaltsräume in Wohnungen, 

Übernachtungsräume in Beherbergungsstätten, Unterrichtsräume, Büroräume und Ähnliches.  
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Ein weiterer Unterschied ergibt sich daraus, dass die DIN 4109 (1989) die Bemessung der 

Schalldämmungen der Außenbauteile ausschließlich auf den Tagzeitraum abstellt (was insbe-

sondere in Fällen, in denen die nächtlichen Lärmimmissionen um deutlich weniger als 10 dB(A) 

unter den Tagwerten liegen, in Fachkreisen auch bisher schon als fragwürdig und nicht mehr 

den anerkannten Regeln der Technik entsprechend angesehen wurde), während die DIN 4109 

(2018) diesbezüglich zwischen Tag und Nacht differenziert.  

 

Der maßgebliche Außenlärmpegel ergibt sich für den Tag aus dem zugehörigen Beurteilungs-

pegel (06:00 - 22:00 Uhr) sowie für die Nacht aus dem zugehörigen Beurteilungspegel (22:00 

- 06:00 Uhr) plus Zuschlag zur Berücksichtigung der erhöhten nächtlichen Störwirkung  

(größeres Schutzbedürfnis in der Nacht). Letzteres gilt für Räume, die überwiegend zum 

Schlafen genutzt werden. Maßgeblich ist die Lärmbelastung derjenigen Beurteilungszeit, die 

die höhere Anforderung ergibt.3) 

 

Bei Verkehrslärmimmissionen sind die Beurteilungspegel im Regelfall rechnerisch zu bestim-

men, wobei zur Bildung des maßgeblichen Außenlärmpegels 3 dB(A) zu addieren sind. Beträgt 

die Differenz der Beurteilungspegel zwischen Tag und Nacht weniger als 10 dB(A), so ergibt 

sich der maßgebliche Außenlärmpegel zum Schutz des Nachtschlafes aus dem um  

3 dB(A) erhöhten Beurteilungspegel für die Nacht und einem Zuschlag von 10 dB(A).  

 

Die Anforderungen an den baulichen Schallschutz gegenüber Außenlärm beziehen sich neben 

dem meist pegelbestimmenden Verkehr auch auf gewerbliche Lärmeinwirkungen. Im Regelfall 

werden dabei die gebietsabhängigen Immissionsrichtwerte der TA Lärm [5] plus Zuschlag von  

3 dB(A) als maßgeblicher Außenlärmpegel eingesetzt. In Allgemeinen Wohngebieten ist dies 

mit einem maßgeblichen Außenlärmpegel von 58 dB bzw. einem resultierenden Bau-Schall-

dämm-Maß von R’w,ges = 28 dB für sich alleine und in der Regel auch bei Überlagerung mit 

Verkehrslärm vernachlässigbar. 

 

Das geforderte gesamte bewertete Bau-Schalldämm-Maß erf. R’w,ges gilt für die komplette  

Fassade eines Raumes, die die Gesamtheit aller Außenbauteile bezeichnet. Eine Fassade 

kann aus verschiedenen Bauteilen (Wand, Dach, Fenster, Türen) und Elementen (Lüftungs-

einrichtungen, Rollladenkästen) bestehen.  

 

 
3) Bei der Dimensionierung der Schalldämmung der Gebäudeaußenbauteile von schutzbedürftigen Räumen,  

deren Nutzung zum Nachtschlaf nicht ausgeschlossen werden kann, ergeben sich die Anforderungen regelmä-
ßig aus den Außenlärmpegeln, die aus der nächtlichen Lärmbelastung gebildet werden. Für Räume, die be-
stimmungsgemäß nicht für den Nachtschlaf genutzt werden (z. B. Wohnzimmer, Küchen, Büroräume, Praxis-
räume und Unterrichtsräume), ergeben sich die Anforderungen regelmäßig aus den Außenlärmpegeln, die aus 
der Lärmbelastung tagsüber gebildet werden. 
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Der Nachweis des geforderten gesamten bewerteten Bau-Schalldämm-Maßes erf. R’w,ges ist 

im Rahmen der Objektplanung in Abhängigkeit des Verhältnisses der gesamten Außenfläche 

eines Raumes zu dessen Grundfläche sowie der Flächenanteile der Außenbauteile zu führen.  

 

Bewertete Bau-Schalldämm-Maße von R’w,ges < 30 dB werden im Regelfall bereits aus Wärme-

schutzgründen eingehalten. Im Bereich von R’w,ges >30 dB bis R’w,ges < 35 können sich im Ein-

zelfall erhöhte Anforderungen ergeben (z.B. bei großflächigen Verglasungen). Ab R’w,ges > 35 

dB ist grundsätzlich von erhöhten Anforderungen auszugehen. 

 

Nach Beiblatt 1 zu DIN 18005-1 ist bei Beurteilungspegeln nachts über 45 dB(A) ungestörter 

Schlaf auch bei nur teilweise geöffnetem Fenster häufig nicht mehr möglich. In der VDI 2719 

[13] ist diese Schwelle bei 50 dB(A) angesiedelt. Zur Sicherstellung eines hygienischen Luft-

wechsels können bei Nachtpegeln zwischen 45 dB(A) und 50 dB(A) bzw. sollten über 50 dB(A) 

Schlafräume als Ausgleichsmaßnahme mit schalldämmenden Lüftungseinrichtungen ausge-

stattet werden. 
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3 Berechnungsverfahren für Straßenverkehrslärm 

 

Verkehrslärmimmissionen werden grundsätzlich auf der Grundlage der Verkehrs- und  

Straßenparameter berechnet. Der bisherigen Fassung der 16. BImSchV sowie der geltenden 

Fassung der DIN 18005-1 liegt das Berechnungsverfahren der RLS-90 [15] zugrunde. 

 

In der am 4.11.2020 von der Bundesregierung verabschiedeten Zweiten Verordnung zur  

Änderung der 16. BImSchV wird für den Neubau oder die wesentliche Änderung von Straßen 

das Berechnungsverfahren der RLS-19 (Ausgabe 2019) [16] anstelle der RLS-90 eingeführt. 

Da die RLS-19 den aktuellen Erkenntnisstand bei der Ermittlung von Straßenverkehrslärm-

immissionen darstellt, ist es nach fachlicher Einschätzung des Unterzeichners geboten, diese 

auch für die in die Zukunft gerichtete Bauleitplanung anzuwenden (ggf. wird die DIN 18005-1 

diesbezüglich noch aktualisiert). 

 

Sowohl die RLS-90 als auch die RLS-19 berechnen den Straßenverkehrslärm in Abhängigkeit 

des über alle Tage eines Jahres gemittelten Durchschnittlichen Täglichen Verkehrsauf- 

kommens (DTV) und der daraus resultierenden maßgebenden stündlichen Verkehrsstärken 

(M), des Lkw-Anteils (p), der zulässigen Höchstgeschwindigkeit (v), des Korrekturwertes für 

die Art der Fahrbahnoberfläche bzw. der Straßendeckschicht (DStrO bzw. DSD) und des Korrek-

turwertes für Steigungen und Gefälle bzw. Längsneigungen (DStg bzw. DLN). 

 

Für die Ermittlung der Berechnungsparameter M, p, DStrO bzw. DSD und DStg bzw. DLN gelten in 

den Regelwerken unterschiedliche Ansätze. Während nach RLS-90 p alle Lkw ab 2,8 t um-

fasst, liegt die Lkw-Grenze in der RLS-19 bei 3,5 t mit der Unterteilung in Lastkraftwagen ohne 

Anhänger und Busse (p1) sowie in Lastkraftwagen mit Anhänger und Sattelkraftfahrzeuge (p2). 

Außerdem fließen Motorräder (p3) nun gesondert in die Berechnungen ein (diese werden der 

Lkw-Gruppe p2 zugeschlagen, allerdings ohne Berücksichtigung einer Straßendeckschicht-

korrektur für Motorräder). Weiterhin weichen die für die verschiedenen Straßengattungen  

geltenden Umrechnungsfaktoren für M voneinander ab.  

 

Die Korrekturwerte für die unterschiedlichen Straßendeckschichttypen sind in der RLS-19  

stärker differenziert als in der RLS-90 (mit zusätzlicher Differenzierung zwischen den  

Geschwindigkeiten v < 60 km/h und v > 60 km/h sowie zwischen Pkw und Lkw, siehe Auszug 

auf der Seite 13). Somit gelten nunmehr Abschläge auch für zulässige Höchstgeschwindigkei-

ten unterhalb von 60 km/h. Die in der RLS-90 einheitlich für Pkw und Lkw geltenden Zuschläge 

für Steigungen und Gefälle über 5 % werden in der RLS-19 nach Pkw und Lkw sowie nach  

Steigungen ab 2 % bzw. Gefälle ab -4 % differenziert (mit einer maximalen Begrenzung des 

Zuschlages auf +12 %).  
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Weiterhin unterscheiden sich die Berechnungsverfahren der Schallausbreitung. Dies gilt ins-

besondere bei Mehrfachreflexionen und bei Hinzurechnung von Kreuzungszuschlägen für 

lichtzeichengeregelte Knotenpunkte und Kreisverkehre (für sonstige Knotenpunkte – insbe-

sondere „normale“ Einmündungen – sind weder nach RLS-90 noch nach RLS-19 Zuschläge 

zu berücksichtigen). Während bei den RLS-90 für einen Abstand von 25 m definierte Emissi-

onspegel Lm,E die Ausgangswerte für die Schallausbreitungsberechnungen sind, dienen in den 

RLS-19 dafür längenbezogen Schallleistungspegel LW‘ (mit dem rechnerischen Zusammen-

hang LW‘ = Lm,E + 19,1 dB).  

 

Bezüglich der Modellierung einer Straße gilt nach RLS-19 folgendes: Bei Straßen wird für jede 

Fahrtrichtung eine eigene Quelllinie angesetzt. Im Regelfall wird eine Straße also durch zwei 

Quelllinien modelliert, auf die das Verkehrsaufkommen des Straßenquerschnittes je zur Hälfte 

verteilt wird. Die Position der Quelllinien hängt von der Anzahl der Fahrstreifen pro Fahrtrich-

tung ab. Steht für eine Fahrtrichtung nur ein Fahrstreifen zur Verfügung, so liegt die Quelllinie 

über der Mitte dieses Fahrstreifens mit einer Höhe von 0,5 m. Stehen zwei Fahrstreifen für 

eine Fahrtrichtung zur Verfügung, liegt die Quelllinie über der Mitte der äußeren Fahrstreifen, 

bei drei oder vier Fahrstreifen über der Trennlinie zwischen den beiden äußersten Fahrstreifen 

und bei fünf oder mehr Fahrstreifen über der Mitte des zweitäußersten Fahrstreifens. Die 

Quelllinien werden jeweils mit einer Höhe von 0,5 m in das Simulationsmodell eingegeben mit 

programminterner Zerlegung in Teilstücke in Abhängigkeit der Abstände zu den Berechnungs-

Immissionspunkten.  

 

An den Gebäuden liegen die maßgebenden Immissionsorte in Höhe der oberen Geschoss-

decke des zu schützenden Raumes 5 cm vor der Außenfassade (im Regelfall wird pauschal 

2,8 m pro Geschoss angesetzt). Die Ausbreitungspfade, deren letzte Reflexion an der zum 

Immissionsort gehörenden Fassade liegt, werden nicht berücksichtigt. Für Balkone und  

Loggien ist der Immissionsort an der Außenfassade bzw. der Brüstung in Höhe der Geschoss-

decke der betroffenen Wohnung maßgebend. Bei Außenwohnbereichen (z.B. Terrassen) wird 

der Immissionsort in 2,0 m Höhe über der Mitte der jeweiligen Fläche angenommen. 

 

Die Schallausbreitungsberechnungen beinhalten die abstandsbedingten Pegelabnahmen, die 

Luftabsorption, die Boden- und Meteorologiedämpfung sowie Abschirmungen und Reflexio-

nen. Neben dem Direktschall wird die erste und zweite Reflexion (ggf. zusätzlich Mehrfachre-

flexionen) bei den Schallausbreitungsberechnungen programmintern hinzugerechnet. Seitli-

che Beugungen um Hindernisse sind nicht zu berücksichtigen.  
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Die Beurteilungspegel sind grundsätzlich ab X,1 dB(A) auf den nächsten ganzen Wert X+1 

dB(A) aufzurunden. Im Gegensatz zu den Beurteilungsregelwerken, die für Lärmimmissionen 

durch Gewerbe-, Sport- und Freizeitanlagen gelten, ist bei Verkehrslärmberechnungen nachts 

nicht die ungünstigste Stunde, sondern der gesamte 8-stündige Beurteilungszeitraum maßge-

bend (außerdem werden weder tags noch nachts Geräuschspitzen gesondert beurteilt). 

 
Auszug aus RLS-19 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Die Digitalisierung des Simulationsmodells erfolgt auf der Grundlage der im Kapitel 1 aufge-

führten Unterlagen mit Berücksichtigung der Geländehöhen. Für die Berechnungen kommt 

das Programm LIMA (Version 2021.1) zum Einsatz.  
 

Die Straßenverkehrslärmberechnungen erfolgen im Sinne der Angebotsplanung ohne Ge-

bäude innerhalb des Plangebietes (Bestandsgebäude außerhalb des Plangebietes sind im 

Berechnungsmodell enthalten). Durch die Abschirmwirkungen der straßennahen Randbebau-

ungen ergeben sich für die zurückliegenden Baugrundstücke partiell geringere Verkehrslärm-

immissionen gegenüber den als Anlagen 10 - 17 beigefügten Lärmkarten für freie Schallaus-

breitung. 
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4 Verkehrsaufkommen und Schallemissionen der L 258 

 

Im Verkehrsmonitoring 2015 des Landesamtes für Straßenbau und Verkehr Schleswig-Hol-

stein (LBV) wird für die L 258 gemäß Anlage 6 ein Verkehrsaufkommen von 3.054 Kfz/24h 

angegeben mit Stundenwerten von MTag = 182 Kfz/h und MNacht = 17 Kfz/h sowie Lkw-Anteilen 

von pTag = 4,2 % (mit pauschaler Aufsplittung gemäß der Anhaltswerte in der Tabelle 2 der 

RLS-19 im Verhältnis von 3:5 auf pLkw1 = 1,6 % und pLkw2 = 2,6 %) und pNacht = 6,3 (mit Aufsplit-

tung im Verhältnis von 5:6 auf pLkw1 = 2,9 % und pLkw2 = 3,4 %) bzw. mit gemäß Anlage 7 nach 

RLS-19 resultierenden längenbezogenen Schallleistungspegeln bei der im Bereich des Plan-

gebietes ausgeschilderten zulässigen Höchstgeschwindigkeit von 70 km/h von LW,Tag‘ = 77,8 

dB(A) und Lm,E,Nacht = 67,8 dB(A). Hierbei sind die Straßendeckschichtkorrekturwerte für  

Asphaltbeton AC 11 berücksichtigt.4) Zur Abpufferung von Unsicherheiten sowie zur Berück-

sichtigung zukünftiger Verkehrszunahmen incl. des geplanten Wohngebietes kann überschlä-

gig ein Zuschlag von 1 dB(A) hinzugerechnet werden, sodass man auf längenbezogene 

Schallleistungspegel von LW,Tag‘ = 78,8 dB(A) und Lm,E,Nacht‘ = 68,8 dB(A) kommt. 

 

Zur Absicherung der Verkehrsdaten einschließlich Ermittlung der ortsbezogenen Werte für die 

Lkw-Differenzierung wurde im Mai 2021 eine mehrtägige automatisierte Verkehrszählung an 

der L 258 im Bereich des Plangebietes vorgenommen. Mit Hinzurechnung der allgemeinen 

Verkehrsentwicklung sowie der Verkehrszunahmen durch das Plangebiet ergibt sich gemäß 

Anlage 8 ein maximales Verkehrsaufkommen für den Prognose-Planfall 2030 von DTV = 3.390 

Kfz/24h mit Stundenwerten von MTag = 203,4 Kfz/h und MNacht = 16,9 Kfz/h sowie Lkw/Krad-

Anteilen von p1,Tag = 3,6 % (Lkw ohne Anhänger, Busse), p2,Tag = 0,9 % (Lkw mit Anhänger, 

Lkw mit Sattelauflieger) und p3,Tag = 2,3 % (Motorräder) sowie p1,Nacht = 4,4 %, p2,Nacht = 0,0 % 

und p3,Nacht = 0,7 %. Gemäß Anlage 9 kommt man auf längenbezogene Schallleistungspegel 

von LW,Tag‘ = 78,9 dB(A) und Lm,E,Nacht‘ = 67,5 dB(A).  

 

Der Tagwert stimmt nahezu exakt mit dem aus dem Verkehrsmonitoring 2015 incl. pauscha-

lem Prognosezuschlag von 1 dB(A) abgeleiteten längenbezogenen Schallleistungspegel über-

ein. Der Nachtwert ist gegenüber dem Verkehrsmonitoring 2015 um ca. 1 dB(A) niedriger, hier 

empfiehlt es sich, sicherheitshalber vom höheren Wert Lm,E,Nacht‘ = 68,8 dB(A) auszugehen. 

 

 

 
4) Für die Erschließung des gegenüber liegenden Baugebietes im Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 44 

war eine Leitungsquerung der L 258 notwendig. Im Straßenbenutzungsvertrag zwischen der Gemeinde  
Lensahn und dem LBV SH Niederlassung Lübeck wurde Asphaltbeton AC 11 DS gemäß ZTV Asphalt-StB 07 
als Fahrbahndeckschicht vorgegeben. Nach Mitteilung des mit den Erschließungsmaßnahmen beauftragten 
Ingenieurbüros Maas + Müller GbR, 23758 Oldenburg i.OH kann somit davon ausgegangen werden, dass die 
Fahrbahndecke der L 258 aus Asphaltbeton besteht.  
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Dies ist aber für die Beurteilung letztlich unerheblich, da das Konfliktpotenzial in der Nacht 

gegenüber dem Tag angesichts einer Differenz der längenbezogenen Schallleistungspegel 

von > 10 dB(A) sowie der Orientierungs-/Immissionsgrenzwerte von 10 dB(A) nicht ungünsti-

ger ist (siehe auch diesbezügliche Ausführungen im ersten Absatz auf Seite 16).  

 

Mit einem Höhenunterschied des Verlaufs der L 258 von ca. 4 m auf einer Länge von ca.  

250 m im Bereich des Plangebietes bzw. einer/m Steigung/Gefälle von < 2 % sind gemäß 

RLS-19 keine diesbezüglichen Zuschläge hinzuzurechnen. 
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5 Berechnungsergebnisse und Bewertung  

 

Die Berechnungen der Straßenverkehrslärmimmissionen innerhalb des Geltungsbereichs des 

Bebauungsplanes Nr. 47 können sich auf die Tagzeit 06:00 - 22:00 Uhr beschränken, da das 

Konfliktpotenzial in der Nacht gegenüber dem Tag angesichts einer Differenz der längenbezo-

genen Schallleistungspegel von > 10 dB(A) sowie der Orientierungs-/Immissionsgrenzwerte 

von 10 dB(A) nicht ungünstiger ist. Die in den Lärmkarten durch dicke weiße Linien hervorge-

hobenen Tag-Orientierungswert-Isophonen von 55 dB(A) für Allgemeine Wohngebiete sind 

identisch mit dem Verlauf der Nacht-Orientierungswert-Isophone von 45 dB(A). 

 

Die Berechnungen für freie Schallausbreitung erfolgen für die Immissionshöhen 2,0 m (eben-

erdige Außenwohnbereiche, Anlage 10), 2,8 m (Erdgeschoss, Anlage 11), 5,6 m (1. Oberge-

schoss, Anlage 12) und 8,4 m (2. Obergeschoss, Anlage 13). In den Lärmkarten sind die Be-

urteilungspegel farbig in Abstufungen von 5 dB(A) sowie durch graue Isophonenlinien in Ab-

stufungen von 1 dB(A) dargestellt. 

 

Ab der zweiten Baureihe nordöstlich der L 258 werden die Orientierungswerte des Beiblattes 

1 zu DIN 18005-1 von 55 dB(A) am Tag und 45 dB(A) in der Nacht in allen Immissionshöhen 

vollumfänglich eingehalten. 

 

Im Bereich der Baugrundstücke der ersten Baureihe weisen die Berechnungen mit Beurtei-

lungspegeln tags von 56 dB(A) bis 62 dB(A) Überschreitungen des Orientierungswertes von 

55 dB(A) und teilweise auch des als Abwägungshilfe heranziehbaren Immissionsgrenzwertes 

der 16. BImSchV von 59 dB(A) nach. Dies gilt in der Nacht mit Beurteilungspegeln von  

46 dB(A) bis 52 dB(A) ebenfalls für den Orientierungswert von 45 dB(A) und den Immissions-

grenzwert von 49 dB(A). Im Kapitel 6 wird auf Schallschutzmaßnahmen eingegangen.  
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6 Schallschutzmaßnahmen 

 

6.1 Aktiver Schallschutz 

 

Vor der Anwendung der als Abwägungshilfen heranziehbaren Immissionsgrenzwerte der  

16. BImSchV ist im Sinne des Konfliktbewältigungsgebotes der Bauleitplanung zunächst die 

Prüfung (und nachfolgende Abwägung) von aktiven Schallschutzmaßnahmen erforderlich mit 

dem Ziel, die Einhaltung der Orientierungswerte anzustreben. 

 

Für die unterschiedlichen Immissionshöhen werden diesbezüglich gesonderte Berechnungen 

vorgenommen. Schalltechnisch am sinnvollsten wäre die Errichtung eines Lärmschutzwalles 

oder einer Lärmschutzwand im Bereich des Plangebietes unmittelbar entlang der L 258. Die 

Platzverhältnisse sind hier jedoch mit einem schmalen abschüssigen Grünstreifen zwischen 

den Leitplanken und der Baumreihe entlang des Baches Mühlenbek eingeschränkt. Ob den-

noch die Errichtung z.B. einer Lärmschutzwand (mit einem Schalldämm-Maß von mindestens 

25 dB und hochabsorbierender straßenseitiger Oberfläche) in Betracht kommt, sollte  

planungsseitig geprüft und abgewogen werden. Im folgenden Foto wird die Situation deutlich: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

Seite 18 von 31 Textseiten des Gutachtens Nr. 21-07-1 

         

 

                  

Schalltechnische Untersuchung zur Aufstellung des Bebauungs- 
planes Nr. 47 „Wohngebiet Mühlenbek“ der Gemeinde Lensahn  

 

Da seitens des Unterzeichners Skepsis besteht, ob die beengten Platzverhältnis die Errichtung 

einer Lärmschutzanlage zulassen, beschränken sich die diesbezüglichen Schallschutzberech-

nungen auf die Errichtung eines Erdwalles auf dem Flurstück zwischen dem Bach Mühlenbek 

und den südwestlichen Grundstücksgrenzen der ersten Baureihe. In den Anlagen 14 - 17 sind 

der Wallfuß und die Wallkrone durch grüne Linien dargestellt. In Abhängigkeit des Schall-

schutzzieles ergeben sich folgende Ergebnisse:5) 

 

● Bei Errichtung eines Erdwalles mit einer Kronenhöhe von 2,5 m über Grund (ca.  

16,0 m üNN im Westen und 12,0 m üNN im Osten) wird der Orientierungswert von  

55 dB(A) im Bereich der ersten Grundstücksreihe in den ebenerdigen Außenwohnberei-

chen vollumfänglich eingehalten (siehe Anlage 14). Im Erdgeschoss ergeben sich eben-

falls Lärmminderungseffekte (aber noch oberhalb der Orientierungswerte), in den darüber 

liegenden Geschossen bewirkt diese Schallschutzmaßnahme keine Pegelminderungen. 
 

● Bei Errichtung eines Erdwalles mit einer Kronenhöhe von 3,0 m über Grund (ca.  

16,5 m üNN im Westen und 12,5 m üNN im Osten) werden die Orientierungswerte von 

55/45 dB(A) im Bereich der ersten Grundstücksreihe im Erdgeschoss vollumfänglich ein-

gehalten (siehe Anlage 15). In den darüber liegenden Geschossen bewirkt diese Schall-

schutzmaßnahme nur partielle bzw. keine Pegelminderungen. 
 

● Bei Errichtung eines Erdwalles mit einer Kronenhöhe von 4,0 m über Grund (ca.  

17,5 m üNN im Westen und 13,5 m üNN im Osten) werden die Orientierungswerte von  

55/45 dB(A) im Bereich der ersten Grundstücksreihe im 1. Obergeschoss teilweise noch 

überschritten, die Immissionsgrenzwerte von 59/49 dB(A) aber vollumfänglich eingehalten 

(siehe Anlage 16). In den darüber liegenden Geschossen bewirkt diese Schallschutzmaß-

nahme nur partielle bzw. keine Pegelminderungen. 
 

● Bei Errichtung eines Erdwalles mit einer Kronenhöhe von 5,0 m über Grund (ca.  

18,5 m üNN im Westen und 18,5 m üNN im Osten) werden die Orientierungswerte von  

55/45 dB(A) im Bereich der ersten Grundstücksreihe im 1. Obergeschoss vollumfänglich 

eingehalten (siehe Anlage 17). In den darüber liegenden Geschossen bewirkt diese 

Schallschutzmaßnahme nur partielle bzw. keine Pegelminderungen. 

 

Über 5,0 m hinausgehende Lärmschutzwallhöhen wurden nicht untersucht. Eine abschlie-

ßende Bewertung, ob eine bzw. welche aktive Lärmschutzmaßnahme realisiert werden soll, 

bleibt der weiteren Abwägung im Planungsverfahren mit Berücksichtigung sonstiger städte-

baulicher Belange vorbehalten. Sofern die Errichtung einer Lärmschutzwand unmittelbar an 

der L 258 möglich sein sollte, müssten ergänzende Berechnungen vorgenommen werden. 

 
5) Die Fahrbahnoberkante der L 258 hat an der westlichen Grenze des Plangebietes eine Höhe von ca. 14 m üNN 

und an der östlichen Grenze des Plangebietes von ca. 10 m üNN mit um ca. 0,5 m bis 1,0 m abfallendem 
Gelände im Bereich des Flurstückes mit Lärmschutzwall. 
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6.2 Passiver Schallschutz und Festsetzungsvorschlag 

 

In Abhängigkeit der Höhe eines etwaigen Lärmschutzwalles am südwestlichen Rand der  

ersten Grundstücksreihe (oder ggf. einer Lärmschutzwand unmittelbar an der L 258) ergeben 

sich für die nicht oder nur teilweise von der aktiven Schallschutzmaßnahme profitierenden 

Geschosse über das übliche Maß hinausgehende Anforderungen an die Schalldämmungen 

der Außenbauteile von Aufenthaltsräumen in Wohnungen (passiver Schallschutz). 

 

Die Beurteilungspegel bei freier Schallausbreitung ohne Lärmschutzwall/-wand von Lr < 62 

dB(A) am Tag und Lr < 52 dB(A) in der Nacht mit maßgeblichen Außenlärmpegeln von 

La,Tag/Nacht < 65 dB(A) bedingen resultierende erforderliche Schalldämm-Maße von R’w,ges < 35 

dB für tagsüber und nachts genutzte Aufenthaltsräume in Wohnungen. Ohne weitergehende 

horizontale Differenzierung im Bereich der ersten Grundstücksreihe wird (im Sinne der Rege-

lung der früheren Fassung der DIN 4109 mit Lärmpegelbereichen in Stufen von 5 dB) auf der 

sicheren Seite liegend empfohlen, das Schalldämm-Maß von R’w,ges = 35 dB für alle Gebäude-

seiten mit Ausnahme der vollständig von der L 258 abgewandten Gebäudeseiten festzusetzen. 

Betroffen sind folgende Geschosse: 
 

● Ohne Lärmschutzwall  
  
 Festsetzung von R’w,ges = 35 dB für alle Geschosse ab dem Erdgeschoss. 
  
 In diesem Fall wird ergänzend empfohlen, die Baugrenzen der ersten Baureihe so weit 

von den südwestlichen Grundstücksgrenzen zurückzusetzen, dass in den ebenerdigen  

Außenwohnbereichen (Terrassen) innerhalb der Baufelder als Minimal-Schallschutzziel 

der Immissionsgrenzwert tags von 59 dB(A) wird (eine graue Linie vor dem Farbumschlag 

von dunkelocker zu rot in der Anlage 10). Sofern oberhalb des Erdgeschosses Außen-

wohnbereiche wie Balkone, Loggien und Dachterrassen möglich sind, sollte die Anlage 

12 (1. Obergeschoss) bzw. die Anlage 13 (2. Obergeschoss) für die entsprechende  

Restriktion bezüglich der Baugrenzen herangezogen werden. Alternativ kommt die Fest-

setzung von schützenden Maßnahmen an den Außenwohnbereichen wie (Teil-)Vergla-

sungen o.ä. in Betracht. 
 

● Errichtung eines Erdwalles mit einer Kronenhöhe von 2,5 m über Grund 
  
 Festsetzung von R’w,ges = 35 dB für alle Geschosse ab dem Erdgeschoss. 
  
 Die oben beschriebenen Restriktionen zum Schutz von etwaigen Außenwohnbereichen 

gelten für die Wohnebenen ab dem 1. Obergeschoss.  
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● Errichtung eines Erdwalles mit einer Kronenhöhe von 3,0 m über Grund 
  
 Festsetzung von R’w,ges = 35 dB für alle Geschosse ab dem 1. Obergeschoss. 
  
 Die auf Seite 19 beschriebenen Restriktionen zum Schutz von etwaigen Außenwohnbe-

reichen gelten für die Wohnebenen ab dem 1. Obergeschoss.  
 

● Errichtung eines Erdwalles mit einer Kronenhöhe von 4,0 m über Grund 
  
 Festsetzung von R’w,ges = 35 dB für alle Geschosse ab dem 1. Obergeschoss. 
  
 Die auf Seite 19 beschriebenen Restriktionen zum Schutz von etwaigen Außenwohnbe-

reichen gilt für die Wohnebenen ab dem 2. Obergeschoss.  
 

● Errichtung eines Erdwalles mit einer Kronenhöhe von 5,0 m über Grund 
  
 Festsetzung von R’w,ges = 35 dB für alle Geschosse ab dem 2. Obergeschoss. 
  
 Die auf Seite 19 beschriebenen Restriktionen zum Schutz von etwaigen Außenwohnbe-

reichen gelten für die Wohnebenen ab dem 2. Obergeschoss.  

 

Ein Festsetzungsvorschlag zum passiven Schallschutz kann den folgenden Absätzen entnom-

men werden. Bei Vorliegen eines Bebauungsplanentwurfs lassen sich die Festsetzungen zu 

den passiven Schallschutzmaßnahmen in Abhängigkeit der vorgesehenen aktiven Schall-

schutzmaßnahmen detaillierter ermitteln. 

 

Festsetzungsvorschlag für den passiven Schallschutz (Rechtsgrundlage § 9 Abs. 1 Nr. 24 

BauGB): 
 

Im Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 47 sind (in Abhängigkeit der im Kapitel 6.1 aufgezeigten 

aktiven Schallschutzmaßnahmen) im gekennzeichneten Teilgebiet (Bereich der ersten Grundstücksreihe) 

Vorkehrungen zum Schutz vor Verkehrslärmimmissionen zu treffen (passiver Schallschutz). 

Es gilt folgende Anforderung an die schalltechnischen Eigenschaften der Gesamtkonstruktion 

der Außenbauteile (Wand, Dach, Fenster, Lüftung) von Aufenthaltsräumen in Wohnungen und 

Ähnliches: R’w,ges = 35 dB. 
 

Das erforderliche gesamte bewertete Bau-Schalldämm-Maß R’w,ges bezieht sich auf die ge-

samte Außenfläche eines Raumes einschließlich Dach.  
 

Der erforderliche hygienische Luftwechsel in Schlafräumen und Kinderzimmern ist im Bereich 

der festgesetzten Anforderungen zum passiven Schallschutz durch schalldämmende Lüf-

tungseinrichtungen oder andere – den allgemein anerkannten Regeln der Technik entspre-

chende – Maßnahmen sicherzustellen, sofern die Grundrissanordnung keine Fensterbelüftung 

an den vollständig von der L 258 abgewandten Gebäudeseiten zulässt.  
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Das Maß der schalldämmenden Wirkung der Lüftungseinrichtungen ist auf die festgesetzten 

erforderlichen Bau-Schalldämm-Maße abzustellen und beim Nachweis der resultierenden 

Schalldämmung zu berücksichtigen.  
 

Der Nachweis der Anforderung ist in Abhängigkeit des Verhältnisses der gesamten Außenflä-

che eines Raumes zu dessen Grundfläche sowie der Flächenanteile der Außenbauteile zu 

führen. Grundlage für den Nachweis der Schalldämm-Maße sind die Normen DIN 4109-

1:2018-01 „Schallschutz im Hochbau, Teil 1: Mindestanforderungen“ und DIN 4109-2:2018-01 

„Schallschutz im Hochbau, Teil 2: Rechnerische Nachweise der Erfüllung der Anforderungen“.  
 

Der Nachweis der festgesetzten Schallschutzanforderungen ist im Rahmen der Objektplanung 

zu erbringen. Von den Festsetzungen darf im Einzelfall abgewichen werden, wenn sich für das 

konkrete Bauvorhaben im Hinblick auf die den Festsetzungen des Bebauungsplanes Nr. 47 

zugrundeliegenden Parameter nachweislich geringere Anforderungen an den Schallschutz  

ergeben. 
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7 Auswirkungen der Waldorfschule Ostholstein auf das Plangebiet 

 

7.1 Beurteilungskriterien  

 

7.1.1 Grundsätzliche Hinweise  

 

Schulen unterliegen als baurechtlich genehmigungsbedürftige Anlagen den Pflichten und An-

forderungen gemäß §§ 22, 23 BImSchG. Danach sind Anlagen so zu errichten und zu betrei-

ben, dass schädliche Umwelteinwirkungen verhindert werden, die nach dem Stand der Tech-

nik vermeidbar sind. Nach dem Stand der Technik unvermeidbare schädliche Umwelteinwir-

kungen sind auf ein Mindestmaß zu beschränken. Grundlage für die Ermittlung und Beurtei-

lung der von diesen Anlagen ausgehenden Lärmimmissionen ist die TA Lärm [5]6), auf die im 

Kapitel 7.1.2 näher eingegangen wird. 

 

Dies gilt bei Schulen insbesondere für Lärmimmissionen, die vom Betrieb technischer Anlagen 

sowie von Parkflächen und Lieferverkehr ausgehen. Eine differenzierte Betrachtung ist ggf. 

bei Pausenhöfen geboten. § 22 BImSchG enthält folgende Ausnahmeregelung zu Kinderlärm: 

 

 

 
 

 

Es stellt sich die Frage, ob Pausenhöfe an Schulen, in denen auch Grundschulklassen unter-

richtet werden, aufgrund des Alters der Schüler analog zu Kindertagesstätten und Kinderspiel-

plätzen zu beurteilen sind und somit als „ähnliche Einrichtungen“ von der o.a. Ausnahmerege-

lung des BImSchG erfasst werden.  

 

Auch wenn diese Frage bejaht wird, kann es gleichwohl insbesondere im Rahmen von Bau-

leitplanverfahren sach- und fachgerecht sein, zur Auslotung von nachbarschaftlichen Konflikt-

potenzialen eine Lärmimmissionsbeurteilung vorzunehmen. Dabei bietet sich dann ebenfalls 

die TA Lärm als Beurteilungsregelwerk an. 

 
6) In der TA Lärm sind Anlagen für soziale Zwecke ausgenommen. Gemäß den Hinweisen des Länder-

ausschusses für Immissionsschutz zur Auslegung der TA Lärm [6] ist der Begriff „Anlagen für soziale 
Zwecke“ im Sinne der Baunutzungsverordnung (BauNVO) [3] und der TA Lärm identisch zu interpre-
tieren. Wie in der BauNVO sind Anlagen für soziale Zwecke von solchen für kirchliche, kulturelle, ge-
sundheitliche oder sportliche Zwecke abzugrenzen. Anlagen für kulturelle Zwecke wie Schulen jeder 
Art, Theater, Museen, Büchereien, Bürgerhäuser und ähnliche Institutionen sind somit nicht von der 
TA Lärm ausgenommen.  
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7.1.2 TA Lärm  

 

Nach TA Lärm werden Beurteilungspegel bestimmt als Mittelwert für die Summe der in den 

Beurteilungszeiten einwirkenden Geräusche, die von dem Anlagengelände ausgehen. In die 

Berechnung der Beurteilungspegel fließen die Höhe der Lärmimmissionen, die Einwirkzeit und 

-dauer, die Impulshaltigkeit und die Ton-/Informationshaltigkeit ein.  

 

Der Tag-Beurteilungspegel bezieht sich auf den 16-stündigen Bezugszeitraum von 06:00 - 

22:00 Uhr. Für die Betriebsaktivitäten in den Ruhezeiten werktags 06:00 - 07:00 Uhr und 20:00 

- 22:00 Uhr bzw. an Sonn- und Feiertagen 06:00 - 09:00 Uhr, 13:00 - 15:00 Uhr und 20:00 - 

22:00 Uhr wird mit Ausnahme von Misch-, Dorf- und Gewerbegebieten sowie Urbanen Gebie-

ten ein Ruhezeitenzuschlag von 6 dB(A) erhoben. In der Bezugszeit nachts (22:00 - 06:00 

Uhr) ist die volle Nachtstunde mit dem höchsten Beurteilungspegel maßgebend. 

 

Nach TA Lärm ist zur Bestimmung des Zuschlages für die Impulshaltigkeit der zu beurteilen-

den Geräusche das Taktmaximalpegelverfahren anzuwenden bzw. können bei Prognosen 

pauschale Impulszuschläge von KI = 3 dB oder KI = 6 dB je nach Auffälligkeit bei der Bildung 

der Beurteilungspegel berücksichtigt werden, sofern keine näheren Informationen über die Im-

pulshaltigkeit vorliegen. Treten in einem Geräusch am Immissionsort ein oder mehrere Einzel-

töne deutlich hörbar hervor oder ist das Geräusch informationshaltig, so ist je nach Auffälligkeit 

ein Zuschlag von KT = 3 dB oder KT = 6 dB bei der Bildung des Beurteilungspegels hinzuzu-

rechnen.  

 

Die ermittelten Beurteilungspegel sind kaufmännisch ab- oder aufzurunden. Auf die diesbe-

züglichen Ausführungen in den LAI-Hinweisen zur Auslegung der TA Lärm [6] wird verwiesen. 

 

Die für die Beurteilung maßgeblichen Immissionsorte liegen nach TA Lärm  
 

● bei bebauten Flächen 0,5 m außerhalb vor der Mitte der geöffneten Fenster der vom Ge-

räusch am stärksten betroffenen schutzbedürftigen Räume (dies sind in der Regel die den 

Lärmquellen zugewandten Fenster in den obersten Geschossen) 
 

● bei unbebauten Flächen oder bebauten Flächen, die keine Gebäude mit schutzbedürftigen 

Räumen enthalten, an dem am stärksten betroffenen Rand, wo nach dem Bau- und Pla-

nungsrecht Gebäude mit schutzbedürftigen Räumen erstellt werden dürfen. 
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Der Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch Geräusche im Sinne des BImSchG ist 

sichergestellt, wenn die Gesamtbelastung durch die nach TA Lärm zu beurteilenden Anlagen, 

Betriebe und Einrichtungen folgende gebietsabhängige Immissionsrichtwerte nicht über- 

schreitet: 
 

Tabelle 1:  Immissionsrichtwerte der TA Lärm  

 

 
Tag 

06:00 - 22:00 Uhr 

dB(A) 

Nacht 

22:00 - 06:00 Uhr 

dB(A) 

Gewerbegebiete (GE) 65 50 

Urbane Gebiete (GU) 63 45 

Misch-/Kern-/Dorfgebiete (MI, MK, MD) 60 45 

Allgemeine Wohngebiete (WA) 

Kleinsiedlungsgebiete (WS) 
55 40 

Reine Wohngebiete (WR) 50 35 

 

Einzelne Geräuschspitzen dürfen die Immissionsrichtwerte am Tag um nicht mehr als  

30 dB(A) und in der Nacht um nicht mehr als 20 dB(A) überschreiten. 

 

Die Art der in der obigen Tabelle bezeichneten Gebiete ergibt sich aus den Festsetzungen in 

den Bebauungsplänen. Sonstige in Bebauungsplänen festgesetzte Flächen sowie Gebiete 

und Einrichtungen, für die keine Festsetzungen bestehen, sind entsprechend der Schutzbe-

dürftigkeit zu beurteilen. 
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7.2 Berechnungsansätze  

 

Pausen- und Spielhof der Waldorfschale 
 

Der in der Anlage 18 rot schraffierte zentrale Bereich dient den Schülern der Waldorfschule 

als Pausen- und Spielfläche mit vielfältigen Betätigungsmöglichkeiten. Östlich der Schulge-

bäude befindet sich eine Grünfläche, die zum Ballspielen genutzt wird (diese ist abstands- und 

abschirmungsbedingt für das geplante Wohngebiet nicht relevant). 
 

Nach Auskunft der Schulleiterin, Frau Mann, anlässlich einer Orts- und Schulbegehung am 

14.06.2021 werden in der einzügigen Waldorfschule ca. 350 Schüler in den Klassen 1 - 13 

unterrichtet. Die Unterrichtszeit beginnt um 07:30 Uhr und endet um 15:00 Uhr mit einer  

großen Pause zwischen 09:45 Uhr und 10:15 Uhr sowie versetzten Essenspausen zwischen 

11:00 Uhr und 13:30 Uhr. 
 

Die vom Kommunikationsverhalten von Schulkindern ausgehenden Geräusche lassen sich 

nach VDI 3770 [14] mit bis zu LW = 87 dB(A) pro rufendes/schreiendes Kind als Maximalansatz 

abschätzen (dieser Wert gilt eher für Grundschüler, die Schüler der Mittel- und insbesondere 

der Oberstufe dürften leiser sein). Unter der Worst-Case-Annahme, dass sich alle 350 Schüler 

außen aufhalten, von denen 50 % rufen oder schreien, kommt man auf eine Gesamtschallleis-

tung von LW = 110 dB(A) mit Geräuschspitzen von bis zu LWmax = 115 dB(A). Auf der sicheren 

Seite liegend wird mit Berücksichtigung von eventuellen zukünftigen Schulerweiterungen von 

einer insgesamt zweistündigen Einwirkzeit dieser Schallleistung pro Schultag ausgegangen. 
 

Die Schallleistung von LW = 110 dB(A) wird gleichmäßig über die in der Anlage 18 rot schraf-

fierte Pausen- und Spielhoffläche mit einer Emissionshöhe über Grund von 1,5 m verteilt. 

 

Parkplätze sowie Ver- und Entsorgung 
 

Der im Südosten des Schulgeländes gelegene Schulparkplatz ist relativ weit vom geplanten 

Wohngebiet und damit nicht immissionsrelevant. Dies gilt aufgrund der geringen Anzahl eben-

falls für einzelne Lkw-Fahrten für Ver- und Entsorgungen auf der Zuwegung am westlichen 

Rand des Schulgeländes. Diesbezüglich werden keine expliziten Berechnungen vorgenom-

men. 
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7.3 Berechnungsergebnisse und Bewertung 

 

Die Berechnungen der Beurteilungspegel an den in der Anlage 18 gekennzeichneten Immis-

sionsorten IO 1 - IO 3 am südöstlichen Rand des geplanten Wohngebietes sind als Anlage 20 

beigefügt. Mit Beurteilungspegeln der Geräusche vom Pausen- und Spielhof der Waldorf-

schule von Lr,Tag < 51 dB(A) wird der für Allgemeine Wohngebiete geltende Immissionsrichtwert 

der TA Lärm von 55 dB(A) um mindestens 4 dB(A) unterschritten. Einzelne Geräuschspitzen 

liegen nicht über 55 + 30 = 85 dB(A) und damit ebenfalls innerhalb des nach TA Lärm zuläs-

sigen Rahmens. 

 

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass die Nachbarschaft der Waldorfschule und des 

geplanten Wohngebietes keine Konflikte bezüglich der Belange des Schallimmissionsschut-

zes auslöst. 
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8 Zusammenfassung 

 

Straßenverkehrslärmimmissionen innerhalb des Plangebietes 

 

Die auf der Grundlage der Verkehrsdaten bzw. Emissionspegel der L 258 gemäß Kapitel 4 

berechneten Verkehrslärmimmissionen im Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 47 sind 

für die Immissionshöhen 2,0 m (ebenerdige Außenwohnbereiche), 2,8 m (Erdgeschoss),  

5,6 m (1. Obergeschoss) und 8,4 m (2. Obergeschoss) als Anlagen 10 - 13 beigefügt.  

 

Ab der zweiten Baureihe nordöstlich der L 258 werden die für Allgemeine Wohngebiete gel-

tenden Orientierungswerte des Beiblattes 1 zu DIN 18005-1 von 55 dB(A) am Tag und  

45 dB(A) in der Nacht in allen Immissionshöhen vollumfänglich eingehalten. 

 

Im Bereich der Baugrundstücke der ersten Baureihe weisen die Berechnungen mit Beurtei-

lungspegeln tags von 56 dB(A) bis 62 dB(A) Überschreitungen des Orientierungswertes von 

55 dB(A) und teilweise auch des als Abwägungshilfe heranziehbaren Immissionsgrenzwertes 

der 16. BImSchV von 59 dB(A) auf. Dies gilt in der Nacht mit Beurteilungspegeln von 46 dB(A) 

bis 52 dB(A) gleichermaßen für den Orientierungswert von 45 dB(A) und den Immissions-

grenzwert von 49 dB(A).  

 

Im Kapitel 6.1 wird auf aktive Schallschutzmaßnahmen (Errichtung eines Lärmschutzwalles 

bzw. einer Lärmschutzwand) sowie im Kapitel 6.2 auf passive Schallschutzmaßnahmen (Rest-

riktionen bezüglich Außenwohnbereiche und über das übliche Maß hinausgehende Anforde-

rungen an die Schalldämmungen der Außenbauteile) eingegangen.  

 

Eine abschließende Bewertung der aufgezeigten Schallschutzvarianten bleibt der gemeindli-

chen Abwägung im weiteren Planungsverfahren mit Berücksichtigung sonstiger städtebauli-

cher Belange vorbehalten. Ein Festsetzungsvorschlag zum passiven Schallschutz kann den 

Seiten 20 und 21 entnommen werden. Bei Vorliegen eines Bebauungsplanentwurfs lassen 

sich die Festsetzungen zu den passiven Schallschutzmaßnahmen in Abhängigkeit der vorge-

sehenen aktiven Schallschutzmaßnahmen detaillierter ermitteln. 
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Auswirkungen der Waldorfschule Ostholstein auf das Plangebiet 

 

Die Nachbarschaft der Waldorfschule und des geplanten Wohngebietes löst gemäß den Aus-

führungen im Kapitel 7 keine Konflikte bezüglich der Belange des Schallimmissionsschutzes 

aus. 

 
      

         

       

 

Ingenieurbüro für Schallschutz      Mölln, 14.07.2021 

Dipl.-Ing. Volker Ziegler 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Dieses Gutachten enthält 31 Textseiten und 20 Blatt Anlagen. 
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Anlagen 14 - 17: Straßenverkehrslärmkarten mit aktivem Schallschutz 

 

Anlagen 18 - 20: Lageplan mit Schallquellen der Waldorfschule und Immissionsorten  

sowie Berechnungen der Beurteilungspegel 
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 ANLAGE 2
 Gutachten 21-07-1
 Datei: plan1-luft
 M 1:    4000

 Luftbild Google Earth Pro*
 mit ALK (gelb), Gelände-
 höhenlinien (braun) und
 Plangebiet (rot/blau)

 Bebauungsplan Nr. 47
 ''Wohngebiet Mühlenbek''
 der Gemeinde Lensahn
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